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Hinweis:  

Der Alb-Donau-Kreis ist in erster Linie für die Förderung der Tagespflege zuständig (Tel. 
07391 7792471, www.alb-donau-kreis.de) 

 

Antrag 
auf zusätzlichen städtischen Zuschuss im Rahmen der Tagespflege 

für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, die keinen städtischen 
Kindergartenplatz belegen 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Erbach hat in seiner Sitzung am 28.04.2014 
den Zuschuss für die Betreuung im Rahmen der Tagespflege ab dem 01.05.2014 
erhöht: 

1. Erziehungsberechtigte erhalten für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren 
im Rahmen der Tagespflege einen Zuschuss in Höhe von 2 €/Betreuungsstunde, max. 300 

€/Kalender-monat, sofern sie berufstätig oder in Ausbildung sind oder ein besonderer 

Härtefall vorliegt und die Kinder keinen städtischen Krippenplatz belegen. 

2. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag der Erziehungsberechtigten an die 

Tagesbetreuungsperson. Die Tagesmutter muss über den Tagesmütterverein Alb-Donau- 

Kreis vermittelt werden bzw. an einem Einführungsseminar des Vereins teilgenommen ha- 

ben sowie seine Beratung und Fortbildung in Anspruch nehmen (Pflegeerlaubnis). Die 

Auszahlung erfolgt aufgrund des Stundennachweises direkt an die Tagesbetreuungsperson. 

 

 
Antragsteller 

Eltern/ 

Erziehungs- 

berechtigte 

 
 
 
 
 
 

 
Kind/er im 

Haushalt, 

für die ein 

Zuschuss 
beantragt wird 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grund der 

Betreuung 
 

 

 

Name Vorname Geburtsdatum 

Name Vorname Geburtsdatum 

Hauptwohnsitz: Ort, Straße, Hausnummer 

Telefon (privat/geschäftlich) Fax Email 

 

 Kind 1 Kind 2 Kind 3  

Name    

Vorname    

Geburtsdatum    

Der Zuschuss kann nur für Kinder unter drei Jahren, die keinen städtischen 
Kindergartenplatz belegen, beantragt werden. 

 

 der Mutter des Vaters 

Erwerbstätigkeit ja nein ja nein 

Ausbildung (Schule, Berufsausbildung, 

Studium, Umschulung) 
ja nein ja nein 

Sprachkurs deutsch, Integrationskurs ja nein ja nein 

Teilnahme an einer 
Eingliederungsmaßnahme in Arbeit 

ja nein ja nein 

 

http://www.alb-donau-kreis.de/
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Tagesmutter 
 
 
 
 

 
Kontoinhaber 

falls 

abweichend 

 

Name Vorname Geburtsdatum 

Straße PLZ, Ort Telefon 

Name Vorname  

Bank IBAN BIC 

 
Der Zuschuss ist an die Tagesmutter auszubezahlen. 

Bei Änderungen werden wir / werde ich die Stadtverwaltung informieren. 
 
 

 
Datum Unterschrift der Mutter/des Vaters 

 

 

Vom Bürgermeisteramt auszufüllen 

Ein Zuschuss für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren im Rahmen 
der Tagespflege in Höhe von 2 €/Betreuungsstunde, max. 300 €/Kalendermonat wird 
wie folgt gewährt: 

Vorname des Kindes Monat Stunden Zuschuss 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Summe  

 

 
Erbach,   Unterschrift   
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Betreuung 

erfolgte an 

folgenden 

Tagen/Zeiten 

Angefangene 

Stunden 

aufrunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum und 
Unterschrift 

Stundennachweis für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren und 

Auszahlungsantrag für den Monat:   

 

Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes: 

 

___________________________________________ 

Datum Stunden Gesamtanzahl Stunden je Woche 

01.   

02.   

03.   

04.   

05.   

06.   

07.   

08.   

09.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

Summe  x 2,00 Euro Tagespflegezuschuss 

Auszahlungsbetrag:  

 

Die Richtigkeit der Betreuungszeiten wird bestätigt! Falsche Angaben stellen einen  

strafrechtlichen Tatbestand dar und werden zur Anzeige gebracht. 

 
 

Belegdatum  

Fachbereich FB340000 

Name des Begünstigten  

IBAN  

 

Datum Unterschrift Erziehungs-
berechtigter 

Unterschrift Tagesmutter 

 

Abrechnungs- 
Kennung 


